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Vor dem Hintergrund der wieder steigenden COVID-19-Inzidenzen tritt mit dem 01.04.2022 
eine Verlängerung der Fortschreibung der Ergänzungsvereinbarung der PrüfvV bis zum 
30.Juni 2022 in Kraft.

Genauere Informationen bzgl. der einzelnen Bestimmungen finden Sie auf unserer Seite:  
https://uhb-consulting.de/mdk-reformgesetz/ 

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass im AMONDIS MD-/Kostenträgerdialog aktiv  
Anpassungen vorzunehmen sind, um sämtliche gesetzlichen Änderungen korrekt abbilden  
zu können. Hierfür bestehen folgende Möglichkeiten:

1.	 Änderungen selbst vornehmen 
Auf unserer Homepage finden Sie unsere Klickliste bezüglich der notwendigen Umstel-
lungen: https://uhb-consulting.de/jahreswechsel-leitfaden

2.	 Änderungen seitens der uhb consulting AG vornehmen lassen  
Sehr gerne führen wir für Sie die entsprechenden Änderungen durch. Melden Sie sich 
hierfür einfach bei Ihrem Ansprechpartner oder unter support@uhb-consulting.de. 
Haben Sie noch bestehende DL-Kontingente, werden die Aufwände darauf verbucht. 
Andernfalls erhalten Sie ein entsprechendes Angebot.

3.	 Änderungen im Rahmen des Erweiterten Supports MDK vornehmen lassen 
Nehmen Sie bereits den Erweiterten Support MDK in Anspruch? Dann führen wir die 
Anpassungen gerne in diesem Rahmen durch. Melden Sie sich hierfür einfach beim 
Support: support@uhb-consulting.de

Treffen Sie uns auf der DMEA und lernen Sie 
unsere neuesten Produkte rund um AMONDIS 
und das MediCockpit - KIS-Ausfallsystem  
kennen. Denn mit unseren Modulen sind Sie 
stets vor den aktuellen gesetzlichen Gege-
benheiten gewappnet (z.B. Strukturprüfung, 
KHZG Fördertatbestand 10).

Wir freuen uns auf Sie und einen persönli-
chen Austausch vor Ort. Gerne können Sie mit  
Ihrem Vertriebsbeauftragten einen Gesprächs- 
oder Präsentationstermin vereinbaren!

med Logistika 
11. – 12. Mai 2022, Halle 2, Stand D09

10. Sankt Wolfganger Krankenhaustage
21. - 22. Juni 2022  

Veranstaltungen und Messen

Wir freuen uns auf Ihren Besuch
 auf der DMEA

Zur Ahndung von Rechnungsfehlern wurden Strafzahlungen von 10 Prozent des Rechnungs-
änderungswerts, mindestens aber 300 Euro, eingeführt.

Neben den erheblichen Einnahmeverlusten drohen aufwendige manuelle Tätigkeiten, da der 
Aufschlag nicht über die Neuberechnung (KIS) korrigiert werden kann, sondern
manuell und fallbezogen durch die Finanzbuchhaltung durchgeführt werden muss.
 
Innerhalb des AMONDIS Klärungsprozesses sehen wir folgenden Ablauf vor: 
1.	 Automatische Erstellung von Prüfaufgaben für das Medizincontrolling bei  

Abzug / Verrechnung der Krankenkassen basierend auf den §301 Datensatz. 
2.	 Automatische Validierung der Strafzahlung basierend auf den Daten des AMONDIS 

MD-/Kostenträgerdialogs -> Prüfung auf Rechen- oder Formfehler der KK.
3.	 Nach sachlicher Prüfung und Freigabe durch das Medizincontrolling wird der Aufwand 

automatisiert fallbezogen ausgebucht -> Keine manuellen Tätigkeiten innerhalb der 
Buchung notwendig.

Melden Sie sich bei Interesse gerne jederzeit und wir unterbreiten Ihnen ein entsprechendes 
Angebot: kontakt@uhb-consulting.de

Strafzahlungen im MDK Verfahren (Finanzwesen, AMONDIS und SAP)

AMONDIS MD-/Kostenträgerdialog

Kurzfristige Fortschreibung der Übergangsvereinbarung der PrüfvV

Web-Präsentationen	

Besuchen Sie unsere Homepage und ent- 
decken Sie unsere neuesten Web-Präsen- 
tationen rund um unsere Produktfamilie 
AMONDIS und dem MediCockit KIS-Aus- 
fallsystem:
uhb-consulting.de/web-praesentation/
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